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Finanzmarktkrise – Anforderungen an die
Sparkassen-Finanzgruppe

Ich bin gebeten worden, unsere Erfahrungen mit der Finanzkrise dar-
zustellen und unsere daraus gezogenen Schlussfolgerungen zu schildern.
Dazu werde ich wesentliche Punkte, die den Status von Sparkassen und
Landesbanken als çffentlich-rechtliche Kreditinstitute ber�hren, einzeln
ansprechen.

Vorab eine Bemerkung: Ich kann die Frage nicht beantworten, ob die
Finanzkrise vorbei ist oder nicht. Erst in seiner letzten Sitzung hat der
Sachverst�ndigenrat die Meinung vertreten, dass etwa rd. 2,8 Billionen E

an Verlusten in den B�chern stehen. Das ist etwa so viel wie die j�hrliche
Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland. Ungef�hr die H�lfte
davon, so der Sachverst�ndigenrat, sei bisher in den Bilanzen der Banken
verarbeitet worden.

In den letzten Monaten hat eine Reihe von bemerkenswerten Ver�nde-
rungen stattgefunden.

– In den USA ist eine Vielzahl von Banken verschwunden. Sie wurden
fusioniert, sind verstaatlicht oder einfach abgewickelt worden. �ber
160 US-amerikanische Banken gibt es nicht mehr.

– Es wurde das Ende der Investmentbanken vorhergesagt. Das stimmt so
aber nicht. Fakt ist heute, dass das meiste Geld wieder im Investment-
banking verdient wird.

– Die meisten der in den letzten Jahren kreierten innovativen Finanzpro-
dukte haben sich als nicht werthaltig erwiesen.

– Es zeigt sich, dass Banken ganze Volkswirtschaften in bis dahin nicht
vorstellbaren Grçßenordnungen belastet haben und immer noch belas-
ten.

– Den letzten Punkt f�hrt die Politik ins Feld: Danach sei es wichtig, k�nf-
tig darauf zu achten, dass Banken nicht l�nger ganze Staaten erpressen
kçnnen. Aktuell passiert allerdings das Gegenteil. Zu Beginn der
Finanzmarktkrise gab es in Europa zehn Banken, deren Bilanzsumme
grçßer war als die jeweilige Wirtschaftsleistung ihres Landes. Jetzt ist
die Zahl dieser Giganten auf 15 gestiegen – und in der Bundesrepublik
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tut die Politik zur Zeit alles, zus�tzlich zur Deutschen Bank einen wei-
teren Riesen zu erschaffen.

I. Ablauf und Inhalt der Finanzmarktstabilisierung

Lassen Sie mich noch einmal drei Jahre zur�ckblicken: Noch im Mai/Juni
2007 konnte man allenthalben in der Presse lesen, dass wir �berall auf der
Welt eine Liquidit�tsschwemme h�tten, dass viel zu viel Geld unterwegs
sei. Im Juni 2007 begann die Finanzkrise in Deutschland mit der Liquidi-
t�tsenge bei der IKB. �ber Tage und Wochen wurde daraufhin �ber Hilfe-
stellungen f�r die private IKB konferiert. Am Ende haben auch Sparkas-
sen und Landesbanken eine Hilfestellung in Hçhe von 366 Mio. E erbracht
– f�r ein Institut, das nicht zu unserer Gruppe, nicht zu unserem Haftungs-
system gehçrt.

Im Nachhinein betrachtet f�llt auf, dass diese Tage im Jahr 2007 einen
grundlegenden Paradigmenwechsel brachten: Es wird immer viel �ber
die Haftung und Verantwortung von Eigent�mern bei privaten Banken
gesprochen. Hier hatten wir den ersten Fall, in welchem – mit Ausnahme
der çffentlich-rechtlichen KfW – die Eigent�mer die Waffen streckten.
Uns hat man in jener Nacht vorgerechnet, welche Folgen die Zahlungs-
schwierigkeiten der IKB h�tten und dass es unmçglich sei, allein den Ein-
lagensicherungsfonds der privaten Banken in Anspruch zu nehmen. BaFin
und Bundesbank bef�rchteten eine negative Kettenreaktion f�r die
Finanzm�rkte und einen Ausfall von Forderungen der Gl�ubigerbanken.
Erstmals haben Gl�ubiger eine hçhere Verantwortung f�r eine Bank �ber-
nommen als die privaten Eigent�mer selbst – von der çffentlich-recht-
lichen KfW als Eigent�mer abgesehen. Das ist an sich f�r eine private
Wirtschaftsordnung ein unerhçrter Vorgang.

Etwa ein Jahr sp�ter im Oktober 2008 – ich unterschlage hier den zwi-
schenzeitlichen Fall der SachsenLB – wiederholte sich dieses Szenario:
Wiederum handelte es sich mit der Hypo Real Estate um eine private
Bank, die von den Aufsichtsbehçrden als Systemrisiko eingesch�tzt wurde.
Erneut wurden nach ersten Meldungen, es gebe eine Verst�ndigung zwi-
schen der Bundesregierung und der Deutschen Bank die HRE zu retten,
alle Gl�ubiger zusammengerufen, darunter nat�rlich auch Sparkassen und
Landesbanken, vor allem Landesbanken. Insbesondere die Politik
bef�rchtete eine unkontrollierte Schieflage mit unabsehbaren Folgen f�r
die Gl�ubiger, darunter auch kommunale Kçrperschaften, Sozialversiche-
rungen und Lebensversicherungen. Am Ende garantierte die deutsche
Finanzwirtschaft – Kreditinstitute und Versicherungen – 8,5 Mrd. E.
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Darunter waren 4,5 Mrd. E der privaten Banken, in deren Sicherungssys-
tem sich die HRE befand. Damit war klar: Nicht nur die Eigent�merhaf-
tung war nichts wert, sondern auch das Sicherungssystem der privaten
Banken war nicht in der Lage, derartige F�lle ad�quat aufzufangen. Wir
kamen in eine Situation, in der sich die Gl�ubigerhaftung bei Bankenret-
tungen zu etablieren begann.

Der DSGV und viele andere haben damals der Bundesregierung dringend
geraten, auf die sp�testens seit dem Fall von Lehman im September 2008
absehbare systemische Krise auch systemisch zu antworten – mit einer
staatlichen Finanzmarktstabilisierung. Der Gesetzgeber hat daraufhin im
November 2008 in einem zeitlich und betraglich beispiellosen Verfahren
ein Volumen von 480 Mrd. E f�r die Stabilisierung deutscher Kreditinsti-
tute beschlossen – 80 Mrd. E als Eigenkapitalhilfen und 400 Mrd. E als
B�rgschaftsrahmen. Es stellte sich schnell heraus, dass fast nur private
Banken dieses Angebot in Anspruch nahmen – allen voran die HRE,
aber auch die Commerzbank mit immerhin allein 18,2 Mrd. E an direkten
Kapitalhilfen.

Dass die Landesbanken – abgesehen von B�rgschaften und dem direkten
Kapitalzuschuss bei der WestLB – keine direkten Bundeshilfen in
Anspruch genommen haben, liegt an ihrer çffentlich-rechtlichen Struktur.
Zwischen Bund und L�ndern war n�mlich vereinbart und im Gesetz fest-
gehalten worden, dass die Lasten f�r Landesbanken in der Endabrech-
nung des SoFFin von den L�ndern zu tragen waren, wenn auch mit einer
Deckelung. W�hrend also private Eigent�mer bei privaten Banken mit
Ausnahme des Wertverlusts ihrer Anteile nichts Zus�tzliches beizutragen
hatten, wurden die L�nder mit einer besonderen Haftungsverpflichtung
wegen der Landesbanken belegt.

Zumindest vermischte sich die Rolle der L�nder als Teil des Staatsgef�ges
mit ihrer Eigent�merrolle. Bayern, Baden-W�rttemberg, Hamburg und
Schleswig-Holstein haben daraus f�r sich die Schlussfolgerung gezogen,
dass es f�r sie g�nstiger ist, direkt als Eigent�mer den Landesbanken zu
helfen, als den Weg �ber den SoFFin zu gehen. Das betraf die Konditio-
nen, aber auch den Erhalt ihrer Eigent�merrolle. Man wollte schlicht den
Bund bei den Landesbanken nicht mitreden lassen. Damit war aber f�r die
L�nder ein Anreiz gesetzt, zur eigenen Entlastung auch die Sparkassen zu
einer Mithaftung zu verpflichten.

Das hat zu unterschiedlichen Ergebnissen bei einzelnen Landesbanken
gef�hrt: Bei der LBBW brachten das Land, die Stadt Stuttgart und die
Sparkassen die bençtigte Kapitalerhçhung parit�tisch im Verh�ltnis ihrer
Beteiligungsquoten auf. Am gesellschaftsrechtlichen Einfluss �nderte sich
dadurch nichts. Bei der BayernLB und der HSH Nordbank wurden die
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notwendigen Kapitalhilfen hingegen ausschließlich durch die L�nder
erbracht. Damit verschoben sich die Eigentumsverh�ltnisse erheblich: An
der BayernLB halten die Sparkassen heute statt der fr�heren 50 % nur
noch 4,18 % der Anteile, bei der HSH statt der fr�heren 18 % heute nur
noch rund 5 %. Damit haben die betroffenen L�nder letztlich durch ihre
Mithaftung als Teil des staatlichen Gef�ges ihre Eigent�merposition deut-
lich verbessert – ein bemerkenswerter Unterschied zur Kapitalhilfe des
Bundes bei der Commerzbank. Dort h�lt der Bund nur einen Anteil von
25 % plus eine Aktie, obwohl er einem Unternehmen, das an der Bçrse
weniger als 7 Mrd. E wert war, 18,2 Mrd. E an Kapital zugef�hrt hat.

Halten wir also fest: Der grundlegende Unterschied bei der Bankenret-
tung in Deutschland war, dass Sparkassen als çffentlich-rechtliche Eigen-
t�mer entweder gezahlt, zus�tzlich gehaftet oder ihr Eigentum verloren
haben. Die privaten Eigent�mer der Commerzbank hingegen haben nur
eine leichte Verw�sserung ihrer Anteile hinnehmen m�ssen. Und der pri-
vate Investor bei der HRE wurde vom Bund sogar �ber dem Marktwert
ausgezahlt.

II. Bad-Bank-Gesetz

Die zweite Phase der Finanzmarktstabilisierung war durch das im Juli letz-
ten Jahres verabschiedete sogenannte „Bad-Bank-Gesetz“ gekennzeich-
net. Hier ging es darum, ein Instrumentarium f�r die Auslagerung pro-
blembehafteter Forderungen und nicht strategischer Gesch�ftsfelder zur
Verf�gung zu stellen. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hatten
wir erhebliche Diskussionen mit den damaligen Koalitionsfraktionen.
Das Gesetz sah n�mlich f�r uns nicht einsichtige und die çffentlich-recht-
liche Kreditwirtschaft benachteiligende Regelungen vor. Konkret wurde
im Falle der Auslagerung von Teilen der Bilanz in Abwicklungsanstalten,
sog. Bad Banks, bei der Haftung danach unterschieden, ob die Eigent�mer
der bisherigen Bank greifbar waren oder nicht. Nicht greifbar waren nach
der Vorstellung regelm�ßig die privaten Eigent�mer einer bçrsennotier-
ten AG, greifbar hingegen die wesentlich beteiligten çffentlich-rechtlichen
Eigent�mer der Landesbanken – L�nder und Sparkassen.

Nach dem beschlossenen Gesetz ist Voraussetzung f�r eine „Bad Bank“
einer Landesbank, dass die Sparkassen als Miteigent�mer eine neue und
ggf. sogar zus�tzliche Haftung �bernehmen. Die Argumentation lautet:
Weil ihr ohnehin die Gew�hrtr�gerhaftung habt, m�sst ihr in dieser Hçhe
auch f�r die „Bad Bank“ haften. Dabei wird zweierlei �bersehen:
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– Als Stichtag dieser Haftung wurde der 30. 6. 2008 festgeschrieben. Tat-
s�chlich l�uft die Gew�hrtr�gerhaftung aber Jahr f�r Jahr st�ckweise
aus. Hiervon sollen die Sparkassen nicht mehr profitieren kçnnen.

– Die Sparkassen sollen in der „Bad Bank“ in Hçhe der Gew�hrtr�ger-
haftung einstehen – und zwar vçllig unabh�ngig davon, ob die dort von
der Landesbank eingebrachten Verbindlichkeiten �berhaupt der Ge-
w�hrtr�gerhaftung unterliegen.

Gleichzeitig bleibt in der alten Landesbank deren Gew�hrtr�gerhaftung
f�r alle damit belegten Verbindlichkeiten bestehen. Theoretisch kçnnte
sich damit die bestehende Haftung verdoppeln, w�rde die Landesbank
nur die nicht mit einer Gew�hrtr�gerhaftung belegten Verbindlichkeiten
auslagern. Der Gesetzgeber hat bis zum Schluss nicht nachvollzogen, dass
damit f�r die Sparkassen eine neue Haftung eingef�hrt wurde.

III. Landesbanken

Die Stabilisierungsmaßnahmen bei einzelnen Landesbanken haben auch
die EU-Kommission auf den Plan gerufen:

Die LBBW unterlag wegen der Hilfestellungen der Eigent�mer – des Lan-
des Baden-W�rttemberg, der Stadt Stuttgart und der Sparkassen – einer
Beihilfepr�fung der EU. Die Verhandlungen dar�ber sind abgeschlossen.
Die Auflagen richten sich zuvorderst auf einen Abbau von Engagements
und Beteiligungen. Die EU fordert hingegen keinen Wechsel in der Tr�-
gerstruktur. Offensichtlich hat Br�ssel das Vertrauen, dass die bisherigen
Tr�ger die Landesbank in eine sichere Zukunft f�hren kçnnen. Allerdings
soll die LBBW in eine Aktiengesellschaft deutschen oder europ�ischen
Rechts �berf�hrt werden, um den Einfluss der çffentlich-rechtlichen Tr�-
ger zu reduzieren.

Die HSH Nordbank befindet sich derzeit im Br�sseler Verfahren. Ich
kann nicht beurteilen, welche Auflagen der Bank gemacht werden. Mit
einiger Sicherheit muss man aber davon ausgehen, dass eine Verringerung
der Risikoaktiva dazugehçren wird.

Bei der BayernLB steht das Verfahren wegen der Kapitalhilfen des Frei-
staates Bayern in Hçhe von rund 10 Mrd. E noch bevor.

Am weitesten fortgeschritten ist zweifellos das EU-Verfahren bezogen auf
die WestLB. Die dort ergangenen Auflagen sehen nicht nur eine drastische
Reduzierung der Bilanzsumme und einen Abbau von Risikoaktiva, son-
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dern auch einen Eigent�merwechsel bis Ende 2011 vor. In diesem Zusam-
menhang ist auch eine Konsolidierung im Landesbankensektor mçglich.

Was bedeuten nun die Beihilfeverfahren gegen Landesbanken strukturell
f�r die Sparkassen? Die Sparkassenseite hatte sich schon f�r 2009 vor-
genommen, zu einer Konsolidierung im Landesbankenbereich beizutra-
gen. Weil das hier und da missverstanden wird, will ich hier darauf hinwei-
sen, dass es dabei nie um ein einfaches �bereinanderstapeln heutiger
Gesch�ftsmodelle ging. Kernpunkt dieses Konzepts war immer die deutli-
che Reduktion der Risikoaktiva und die st�rkere Ausrichtung der Landes-
banken auf realwirtschaftlich gebundene Gesch�ftsfelder – also weniger
Abh�ngigkeit vom Kreditersatzgesch�ft. Grundlage f�r diese Einsch�t-
zung ist die Entwicklung seit Ende der 90er-Jahre. Damals kamen die
sogenannten Modernen Finanzprodukte auf den Markt. Diese wurden
von den Sparkassen teilweise sehr kritisch gesehen. Deshalb waren sie an
einer Verkleinerung der Landesbanken interessiert, beispielsweise durch
eine Zusammenf�hrung einzelner Institute. Allerdings, und das sage ich
ohne jeden Vorwurf, sind wir damals an den anderen Eigent�mern der
Landesbanken gescheitert. Zwischenzeitlich haben wir jedoch deutliche
Fortschritte gemacht. Die Konsolidierung wurde und wird von den Ver-
bandsvorstehern der Sparkassenverb�nde und den Landesobleuten der
Sparkassenvorst�nde als ein erfolgversprechender Weg gesehen, diesen
Prozess zu unterst�tzen, Kostensynergien zu heben und derart verklei-
nerte einzelne Landesbanken auf mehrere strategisch haltbare Gesch�fts-
bereiche aufzubauen. Man muss n�chtern anerkennen, dass die Entwick-
lung einer Reihe von Landesbanken Modifikationen nicht im Ziel, aber im
Weg notwendig machen. Im Moment steht die Stabilisierung der von der
Finanzkrise besonders betroffenen H�user im Vordergrund. Angesichts
der damit verbundenen Sortierung unter den bisherigen Eignern sind
schnelle Fusionen nur schwer vorstellbar. Andererseits erçffnen die von
der EU erzwungenen Bilanzk�rzungen um kritische Risikoaktiva auch
die Chance, angesichts derart bereinigter und st�rker auf das Sparkassen-
gesch�ft und reale Gesch�ftsfelder konzentrierter Landesbanken neue
Gemeinsamkeiten zu suchen.

Nat�rlich steht dies unmittelbar dort als Aufgabe an, wo Eignerwechsel
vorgeschrieben worden sind. Das betrifft aus den bereits genannten Gr�n-
den vor allem die BayernLB und die HSH Nordbank. �ber die Zukunft
der BayernLB wird nicht mehr durch die bayerischen Sparkassen, sondern
durch den Freistaat Bayern entschieden. Und auch im Falle der HSH gilt,
dass faktisch allein die L�nder Hamburg und Schleswig-Holstein �ber die
Zukunft des Instituts befinden. In der Vergangenheit hatten die Tr�ger
einen Bçrsengang in Erw�gung gezogen. Es ist nachvollziehbar, dass dies
aktuell kein Thema ist. Dennoch m�ssen wir uns darauf einstellen, dass
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k�nftig auch die beiden L�nder als çffentlich-rechtliche Tr�ger ihren be-
stimmenden Einfluss verlieren oder aufgeben kçnnten. In diesen F�llen
werden wir einvernehmliche Lçsungen mit den betroffenen Instituten
und den dahinter stehenden L�ndern suchen m�ssen.

Ein weiteres Interesse der Sparkassen richtet sich darauf, die Ver�ußerung
von strategisch wichtigen Beteiligungen aus den Landesbanken heraus an
Dritte auf Grund von EU-Auflagen zu verhindern. Das betrifft etwa Lan-
desbankanteile an der Deka.

IV. Sparkassen und Br�ssel

Lassen Sie mich zum Thema Sparkassen und Br�ssel kommen. Wir haben
ja schon in der Vergangenheit sehr grundlegende Konflikte ausgetragen.
Ich erinnere nur an den Wegfall von Anstaltslast und Gew�hrtr�gerhaf-
tung – also das, was heute bei einigen privaten Banken als implizite Staats-
haftung wieder eingef�hrt wird.

Eine weitere große Auseinandersetzung war die Frage um § 40 KWG. Ich
will diesen Streit aus Zeitgr�nden hier nicht nachzeichnen, aber darauf
hinweisen, dass er aus Sicht der EU-Kommission lediglich ruht.

In Schleswig-Holstein wird derzeit gesetzgeberisch �berlegt, nach Um-
wandlungen von R�cklagen in Stammkapital Beteiligungen an Sparkassen
zuzulassen. Das soll zwar nur zu Gunsten anderer Sparkassen und vor
allem der Haspa mçglich sein. Vergessen wird dabei aus unserer Sicht
aber, dass es sich bei der Haspa formalrechtlich um eine privatrechtliche
AG handelt. Nat�rlich weist das Haus zu Recht darauf hin, dass es eine
çffentlich-rechtliche Aufgabenstellung verfolgt. Allein – das wird Br�ssel
nicht �berzeugen. Wir m�ssen vielmehr damit rechnen, dass die EU-Kom-
mission in diesem Fall rein formal vorgehen und bei einer entsprechenden
Beschwerde eine �ffnung der Beteiligungsmçglichkeit auch f�r andere
Private erzwingen kçnnte. In einem solchen Fall kçnnte auch der Bezeich-
nungsstreit nach § 40 KWG wieder aufleben: Soll auch ein von privaten
Investoren beherrschtes Kreditinstitut „Sparkasse“ heißen d�rfen oder ist
doch dem Schutz des Verbrauchers in seinem Vertrauen auf eine
bestimmte Struktur hinter dem Namen der Vorzug zu geben? Kritisch ist
in diesem Zusammenhang auch die �berlegung in Schleswig-Holstein zu
beurteilen, eine Auskehr der Sicherheitsr�cklagen an die Kommunen
zuzulassen, damit diese die Betr�ge dann wieder als Stammkapital einbrin-
gen kçnnen. Damit versetzt man die Kommunen in eine Eigent�merposi-
tion – mit allen damit verbundenen mçglichen Komplikationen f�r das
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Sparkassenwesen. Dies h�tte weitreichende Folgen: Man w�rde etwa
daf�r sorgen, dass das gesamte Eigenkapital einer Sparkasse zu verzinsen
w�re. Das gibt es so bei keiner privaten Bank.

Aktuell sieht sich die Sparkassenseite mit zwei Beihilfeverfahren in Br�s-
sel konfrontiert. Ein Fall ist die Sparkasse KçlnBonn. Sie hat stille Ein-
lagen von ihren Tr�gern und Genussrechte von der Fçrdergesellschaft des
RSGV erhalten. Die Sparkasse zahlt f�r die stille Einlage einen Marktzins,
der durchaus markt�blich ist und sogar �ber dem Satz liegt, den die Com-
merzbank an den Bund zahlt bzw. zahlen soll. Zudem ist die Angemessen-
heit durch ein Gutachten einer großen privaten Gesch�ftsbank untermau-
ert. Die Kommission argumentiert nun allerdings gar nicht in erster Linie
mit der Hçhe der Verzinsung, sondern eher mit dem Zeitpunkt der Kapi-
talmaßnahme. Sie hat Zweifel daran, dass ein privater Investor zu diesem
Zeitpunkt in Banken insgesamt und konkret in diese Sparkasse investiert
h�tte. Damit kommt es darauf an, wie die Marktgegebenheiten und der
Zustand der Sparkasse damals waren. Das wird jetzt untersucht.

Die Untersuchungen erfolgen vor dem Hintergrund einer nach wie vor
kritischen Grundhaltung der EU-Kommission gegen�ber Sparkassen. Die
bisherige Wettbewerbskommissarin Kroes hat im Juni 2009 in einem Inter-
view mit der S�ddeutschen Zeitung erkl�rt, dass sie das dezentrale kredit-
wirtschaftliche System in der Bundesrepublik f�r nicht zukunftsf�hig h�lt.
Diese �berzeugung unterscheidet sich nach wie vor sehr deutlich von der
anderer politischer Akteure. Diese haben n�mlich in der Finanzkrise die
stabilisierende Wirkung von dezentralen Systemen erlebt und daraus poli-
tische Schlussfolgerungen gezogen. Tats�chlich sind die Verantwortlichen
in den Sparkassen weder kl�ger noch besser als andere in der Kreditwirt-
schaft. Es sind vielmehr die institutionellen Sicherungen, die so etwas ver-
hindern – die Dezentralit�t und vor allem die kommunale Bindung, die
Dezentralit�t gew�hrleisten. Deshalb kann man auch gar keinen unsinni-
geren Vorschlag machen als den, Sparkassen in Landesbanken einzuglie-
dern und damit die Substanz der Sparkassen den Landesbanken f�r
Wholesale-Gesch�fte zur Verf�gung zu stellen.

V. Bankenregulierung

Damit komme ich abschließend zur Bankenregulierung. Dort werden wir
uns mit der Zukunft der Sicherungssysteme zu besch�ftigen haben. Wir
haben bisher eine Zusammenlegung der verschiedenen Systeme in
Deutschland gemeinsam mit den Genossenschaftsbanken vermeiden kçn-
nen. Der Druck von Teilen der Politik und das nachhaltige Interesse eines
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Teils des Kreditgewerbes, auf diese Art und Weise sein eigenes System zu
reformieren, werden aber nicht nachlassen. Hinzukommen wird das Inte-
resse der EU, mçglichst nach amerikanischem Vorbild selbst ein mit Kapi-
tal unterlegtes Interventionssystem in die Hand zu bekommen. Hier trifft
man sich in den �berlegungen mit Bundesregierung, SoFFin und Bundes-
bank, auch wenn man �ber den Ort der Ansiedlung unterschiedliche
Vorstellungen hat. Wir wollen das Institutssicherungssystem der çffent-
lich-rechtlichen Sparkassen nicht preisgeben. Schließlich stellt es die
grçßtmçgliche Sicherung f�r die Kunden dar und tr�gt damit zu einem
wesentlichen Teil das den Sparkassen entgegengebrachte Vertrauen.

Dar�ber hinaus werden wir uns mit steigenden Eigenkapitalanforderun-
gen besch�ftigen m�ssen. Es ist uns gelungen, die Politik daf�r zu sensibi-
lisieren, dass ein genereller Wegfall hybrider Eigenkapitalinstrumente bei
der Anerkennung nicht verkraftbar w�re – und zwar weder f�r Institute
unserer Gruppe, noch f�r andere deutsche oder ausl�ndische Kreditinsti-
tute. Wir tragen zudem vor, dass bei den Eigenkapitalanforderungen Pau-
schalierungen sch�dlich sind und stattdessen eine Differenzierung nach
Grçße, Art der Gesch�ftsaktivit�ten und letztlich des Risikos erforderlich
ist. Bei alledem werden wir uns aber darauf einstellen m�ssen, dass auch
f�r unsere Institute die Eigenkapitalanforderungen grçßer werden. Das
wird vor allem bei Landesbanken zu Herausforderungen f�hren, die wir
�ber neue Kapitalquellen oder �ber den Abbau von Risikoaktiva bew�lti-
gen m�ssen.

Letztlich kommt es bei allen diesen Fragen auf eine wesentliche Grund-
entscheidung an: Wird es gelingen, zwischen denjenigen, die die Krise ver-
ursacht haben und auch k�nftig eine Gefahr darstellen, und denjenigen,
die kraft ihrer Dezentralit�t, Stabilit�t und Gesch�ftsausrichtung bzw. in
Deutschland wegen ihrer kommunalen Struktur kein volkswirtschaftliches
Stabilit�tsrisiko darstellen, eine wirtschaftlich taugliche und rechtlich trag-
f�hige Unterscheidung vorzunehmen? Der amerikanische Pr�sident hat
hierzu eine radikale Vorstellung: Trennung in Kundenbanken und Invest-
mentbanken. Ich habe Sympathie f�r diese Grundvorstellung, bef�rchte
aber, dass dieses Vorhaben in der Praxis angesichts der Komplexit�t und
der Abgrenzungsprobleme scheitern kçnnte.

Wir m�ssen deshalb bei den jetzt anstehenden Regulierungen sehr darauf
achten, dass man nicht der Einfachheit halber alle Kreditinstitute �ber
einen Leisten schl�gt. Denn Ankn�pfungspunkt f�r die meisten sch�rferen
Auflagen – seien es Eigenkapitalanforderungen oder Bankenabgaben –
wird fast immer die Bilanzsumme sein. Hier w�rden besonders die Spar-
kassen getroffen, die wegen ihrer çffentlich-rechtlichen Aufgabenstellung
traditionelles und damit bilanzwirksames Kreditgesch�ft betreiben. Ent-
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gehen w�rden diesen Regulierungen hingegen im Wesentlichen gerade
diejenigen, die wegen der Ausrichtung auf Eigenhandel, Kreditverbriefun-
gen oder strukturierte Produkte �ber wenig bilanzielles Gesch�ftsvolumen
verf�gen. Es w�re eine Ironie der Geschichte, wenn gerade diejenigen zah-
len m�ssten, die die Krise nicht verursacht, sondern sogar stabilisierend
gewirkt haben.

VI. Fazit

Mein Fazit klingt vielleicht etwas ern�chternd: Selten zuvor ist so nach-
dr�cklich bewiesen worden, wie sehr çffentlich-rechtliche, dezentrale Kre-
ditinstitute stabilisierend f�r unsere Volkswirtschaft wirken. Und selten
zuvor ist im Vertrauen der Bevçlkerung der Unterschied zwischen Spar-
kassen und Banken so deutlich geworden wie in den letzten zwei Jahren.
Und dennoch stellen wir fest,

– dass bei privaten, systemrelevant großen Banken eine implizite Staats-
haftung eingef�hrt wird, die bei Sparkassen und Landesbanken unter
dem Namen „Gew�hrtr�gerhaftung“ 2005 abgeschafft werden musste,

– dass private Eigent�mer keine Verantwortung �bernehmen m�ssen,
w�hrend çffentlich-rechtliche Sparkassen sogar zus�tzliche Haftungen
aufgeb�rdet bekommen und sogar noch privaten Banken helfen sollen
und

– dass heute viele begehrlich auf die Substanz der Sparkassen schielen,
um darauf ein Sicherungssystem aufzubauen, das vor allem großen Ban-
ken wieder risikoreiche Gesch�fte erlauben w�rde.

Manchmal ist es sehr ungerecht, „Sparkasse“ zu sein. Und dennoch kçn-
nen wir uns nichts anderes vorstellen.
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